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Bürgerrechtskommission 

 

 
Merkblatt Entlassung aus dem Bürgerrecht von Wolhusen 
für Schweizer Staatsangehörige 
Informationen zu den Voraussetzungen, den Gesuchsunterlagen und den Kosten 
 
Voraussetzungen 

Gemäss § 28 Abs. 1 des Kantonalen Bürgerrechtsgesetzes werden aus dem Gemeinde- oder Kantonsbür-
gerrecht auf Gesuch hin jene entlassen, die den Nachweis erbringen, dass sie ein anderes Gemeinde- oder 
Kantonsbürgerrecht besitzen. 

 

 
Gesuchsunterlagen 

Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller hat bei den Zentralen Diensten das Gesuch mit folgenden Un-
terlagen einzureichen: 

 

 Familienausweis (für Ehepaar mit oder ohne Kinder) bzw. Ausweis über den registrierten Familien-
stand (für Einzelperson mit Kinder) bzw. Personenstandsausweis (für Einzelperson ohne Kinder) 

 Kopie des aktuellen Reisepasses oder der Identitätskarte 

 

Die Dokumente dürfen nicht älter als 6 Monate sein. 

 

 
Bürgerrechtsentlassung mit minderjährigen Kindern 

Gemäss § 29 Abs. 1 des Kantonalen Bürgerrechtsgesetzes gelten für den Verlust des Bürgerrechts min-

derjähriger Kinder und von Personen unter umfassender Beistandschaft sowie den Einbezug der Kinder in 

die Entlassung ihrer Eltern aus dem Bürgerrecht Artikel 38 des Bundesgesetzes sowie sinngemäss die 

Bestimmungen der §§ 12 und 13. 

 

Stellt die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller das Entlassungsgesuch alleine mit Kindern und ist nicht 

im Besitz der alleinigen elterlichen Sorge, muss die Zustimmung der anderen sorgeberechtigten Person 

vorhanden sein, damit die gemeinsamen Kinder aus einem Bürgerrecht entlassen werden können. 

 

 
Gebühren 

Für den Entscheid der Bürgerrechtskommission wird eine Spruchgebühr von CHF 200.00 erhoben. Auf die 
Erhebung einer Bearbeitungsgebühr wird verzichtet. 

 

 

 

Wolhusen, 22. Juni 2022 


